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Erläuterungen zur „Vereinbarung zum freiwilligen Engagement“ und weiterführende Informationen 

Hygieneschutz 
 

 
 
 

Hygieneschutz 
 
 
Im freiwilligen Engagement gelten in einigen Bereichen allgemeine Hygieneregeln. Sie müssen 
diese Hygienemaßnahmen konsequent einhalten. Damit schützen Sie sich selbst und die Ihnen 
Anvertrauten. Dazu zählt in diesen Engagementfeldern, dass Sie Ihre Hände desinfizieren und 
Einmalhandschuhe benützen müssen. Verletzungen müssen Sie unmittelbar versorgen.  
 
Im Kontakt mit Säuglingen, Kleinkindern und kranken Personen gelten besondere Hygienestan-
dards und -maßnahmen. Diese Vorschriften werden Ihnen bei der Engagementvereinbarung aus-
gehändigt und erläutert. Sie sind in allen Fällen einzuhalten. 
 
Wenn Sie mit Lebensmitteln arbeiten, ist eine Hygieneschulung gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
muss im Vorfeld des Engagements stattgefunden haben.  
 
Ihre Ansprechperson berät Sie, wenn Sie Fragen zum Hygieneschutz haben.  


